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– Allgemeine Ausrichtung 

 
 

Die Delegationen erhalten in der Anlage eine Erklärung Sloweniens zu dem genannten Vorschlag, 

die in das Ratsprotokoll aufgenommen werden soll. 
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ANLAGE 

 

Erklärung der Republik Slowenien 

 

"Die Republik Slowenien hält an ihrem allgemeinen Vorbehalt zu dem Vorschlag fest, insbesondere 

was die Frage der gewählten Rechtsgrundlage und den Durchführungsmechanismus anbelangt.  

 

Die Republik Slowenien argumentiert wie folgt: Da mit der vorgeschlagenen Richtlinie die Richt-

linie 2009/13/EG (die auf der Grundlage von Artikel 139 Absatz 2 EGV, jetzt Artikel 155 Absatz 2 

AEUV, angenommen worden war) umgesetzt beziehungsweise ergänzt werden soll, die ihrerseits 

eine Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern zur Durchführung des MLC 2006 durchsetzt und 

ergänzt, wäre es logischer gewesen, die Richtlinie 2009/13/EG auch auf dieser Rechtsgrundlage zu 

ändern oder zumindest die Richtlinie 2009/21/EG über die Erfüllung der Flaggenstaatpflichten zu 

ändern.  

 

Aus Sicht der Republik Slowenien würde ein solches Vorgehen eher den Grundsätzen für die Wahl 

der Rechtsgrundlage sowie der besseren Rechtsetzung, der Vereinfachung und der Transparenz 

entsprechen.  

 

Die Republik Slowenien ist der Ansicht, dass der mit der allgemeinen Ausrichtung verfolgte Ansatz 

dieser Problematik nicht hinreichend Rechnung trägt und dass die Mitgliedstaaten bei der Umset-

zung der Richtlinie in die einzelstaatlichen Rechtsordnungen auf Schwierigkeiten stoßen werden." 

 

 

________________________ 

 

 




